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Rechtsanwalt
André Dietrich-Bethge

von Bethge
Quelle: Bethge Immobilienanwälte

Maklerrecht. Ein online über einen
„Senden“-Button abgeschlossener
Maklervertrag ist nur bindend, wenn die
Verpflichtung zur Zahlung der Provision
für Kunden klar dargelegt ist.

LG Stuttgart, Urteil vom 28. November 2023,
Az. 30 O 28/22

Das Drücken des Sendeknopfs allein
begründet noch keine Provision
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DER FALL

Der als Kläger auftretende Makler hatte
den Auftrag erhalten, ein Einfamilienhaus
zu verkaufen. Er inserierte das Objekt auf
einer Online-Immobilienplattform. Nach-
demderKundedenMakler über sein Inte-
resse informiert hatte, erhielt er eine
E-Mail mit einem Link zum Web-Exposé
des Maklers. Auf der Webseite gab der
Interessent seine vermeintliche Zustim-

mung zum Maklervertrag durch das
Ankreuzen von Feldern und das Betätigen
eines „Senden“-Buttons. Nach dem Kauf
des Hauses forderte der Makler eine Mak-
lerprovision, deren Zahlung der Käufer
jedoch ablehnte. Daraufhin reichte der
Makler Klage ein.
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DIE FOLGEN

DasLandgericht Stuttgart stellte fest, es sei
kein wirksamer Maklervertrag zustande
gekommen. Ausschlaggebend war, dass
der „Senden“-Buttonnicht die rechtlichen
Voraussetzungen für eine klare Zustim-
mung zur Zahlungsverpflichtung erfüllte.
Laut der gesetzlichen Bestimmungen
hätte die Bestellung so gestaltet sein müs-
sen, dass der Verbraucher seine Zahlungs-
verpflichtung eindeutig bestätigt. Um die-
sen Vorgaben gerecht zu werden, muss
eine Schaltfläche unmissverständlich mit

einer Formulierung wie „zahlungspflich-
tig bestellen“ beschriftet sein. Der vom
Makler verwendete Button erfüllte dieses
Kriterium nicht, da er keine klare Zah-
lungsverpflichtung für den Kaufinteres-
senten signalisierte. Zudemkamkein kon-
kludenter Maklervertrag durch die Reak-
tion auf das Online-Inserat zustande, da
solche Verträge Schriftform erfordern.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil des Gerichts unterstreicht die
Wichtigkeit einer sorgfältigen Gestaltung
automatisierter Prozesse aufMakler-Web-
seiten. Aufgrund der rechtlichen Un-
sicherheit bezüglich alternativer Beschrif-
tungen von Internet-Schaltflächen wie
„Provisionspflichtigen Maklervertrag ab-
schließen“ oder „Provisionspflichtig be-
auftragen“ ist es fürMakler essenziell, ihre
Online-Formulare präzise und eindeutig
zu gestalten. Eine klare, unmissverständli-
che Beschriftung der Schaltflächen ist
notwendig, um dem Verbraucher zu ver-

deutlichen, dass mit dem Anklicken ein
provisionspflichtiger Maklervertrag abge-
schlossen wird. Die sicherste Vorgehens-
weise, um den Anforderungen gerecht zu
werden, ist dabei die Verwendung der
vom Gesetzgeber vorgesehenen Formu-
lierung „zahlungspflichtig bestellen“ für
den Bestellbutton. Diese präzise Beschrif-
tung minimiert das Risiko von Miss-
verständnissen und stellt klar, dass durch
das Betätigen der Schaltfläche eine
verbindliche Zahlungsverpflichtung ent-
steht. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
von Loschelder

Quelle: Loschelder

Baurecht. Architekten schulden ein
mangelfreies Werk in Planung und
Überwachung. Für Mängel leisten sie
Schadenersatz.

OLG Stuttgart, Urteil vom 20. Dezember 2022,
Az. 12 U 289/21

Bleibt der geschuldete Erfolg aus,,
zahlen Planer für den Mangel
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DER FALL

Der Auftraggeber beauftragt einen Archi-
tektenmit der Planung und Überwachung
energetischer Maßnahmen eines Gebäu-
des. Dies umfasste den Bau einer Photo-
voltaik- und einer Geothermieanlage. Da-
rüber hinaus sollte das Dach saniert wer-
den.NachFertigstellung tratWasser indas
Gebäude ein. Ein Sachverständiger stellt
fest, dass das Dach fehlerhaft geplant und

ausgeführt wurde. Daswar nach Einschät-
zung des Sachverständigen kausal für den
Wassereintritt. Der Auftraggeber wendet
für die Sanierung rund 40.000 Euro auf. Er
verlangt diese vom Architekten zurück.
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DIE FOLGEN

DerAuftraggeber kannSchadenersatz ver-
langen. Dieser besteht in der Zahlung der
voraussichtlichen Mangelbeseitigungs-
kosten. Der Planer schuldet sie als Vor-
schuss, den der Auftraggeber für die Man-
gelbeseitigung verwenden und abrechnen
muss. Der Architektenvertrag, der Pla-
nung und Bauleitung umfasst, ist nach
ständiger Rechtsprechung des BGH ein
Werkvertrag, wenn er vor dem 1. Januar
2018 geschlossen wurde. Planerverträge,
die nach diesem Zeitpunkt geschlossen
wurden, sind „werkvertragsähnlich“. Vor-
liegend sind sowohl Planung als auch
Bauüberwachung mangelhaft. Für Fehler
des Architekten gilt der Mangelbegriff des
§ 633 Abs. 2 BGB. Dies betrifft die Planung
und die Überwachung. Der Architekt ist

verpflichtet, die Wünsche des Auftragge-
bers zu berücksichtigen und planerisch so
umzusetzen, dass sie zu einem mangel-
freien und funktionstauglichen Werk füh-
ren. Ist dies nicht möglich, muss ein Hin-
weis erteilt werden. Im Rahmen der Bau-
leitung ist die Realisierung eines plange-
rechten undmangelfreienWerks verlangt.
Planer undÜberwacher schulden dieHer-
beiführung desselben Erfolgs. Wenn – wie
hier – der geschuldete Erfolg in Formeines
funktionsfähigen Dachs ausbleibt, liegt
ein Mangel vor. Deshalb haftet der Archi-
tekt auf Schadenersatz für die Kosten der
Mangelbeseitigung.
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WAS IST ZU TUN?

Auch wenn nach dem seit 1. Januar 2018
geltenden Bauvertragsrecht der Archi-
tektenvertrag gerade kein Werkvertrag,
sondern (nur) ein werkvertrags-ähnlicher
Vertrag ist, finden §§ 633 ff. BGB ent-
sprechende Anwendung (§ 650q Abs. 1
BGB). Allerdings ist die Rechtsprechung

seit Jahrzehnten von der werkvertrag-
lichen Betrachtung und dem Mangel-
begriff geprägt. Deshalb wird sich an
der Einschätzung, dass § 633 Abs. 2 BGB
die Grundlage für die Beurteilung der
Mangelhaftigkeit ist, nichts ändern.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Gabriela Böhm von
Leinemann Partner

Quelle: Leinemann

Mietrecht. Eine außerordentliche
Kündigung des Mietverhältnisses setzt
Pflichtwidrigkeit voraus. Bloße
Zerrüttung genügt nicht. Dieses Prinzip
gilt auch im Wohnraummietrecht.

BGH, Urteil vom 29. November 2023,
Az. VIII ZR 211/23

Ein zerrüttetes Verhältnis rechtfertigt
keine fristlose Kündigung
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DER FALL

Im Konflikt zwischen Mietern und ihren
Vermietern in einem Mehrparteienhaus
eskalierten die Streitigkeiten über Jahre
hinweg. Vorwürfe seitens der Vermieter
betrafen unter anderem die Nichteinhal-
tung der Hausordnung und Lärmbelästi-
gung. Die Situation spitzte sich zu, als die
Vermieter die Mieter in einem Schreiben
auch fälschlicherweise der rassistischen
Äußerungenbezichtigtenundpersönliche

Beleidigungen aussprachen. Als Reaktion
darauf erstatteten die Mieter Strafanzeige.
Die Vermieter reagierten mit einer fristlo-
sen Kündigung, die sie mit der behaupte-
ten Zerrüttung des Verhältnisses begrün-
deten. Die Kündigung wurde als unbe-
gründet abgewiesen, da keine eindeutige
Pflichtverletzung der Mieter feststellbar
war. Die Revision ging zum BGH.
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DIE FOLGEN

Er entschied, dass allein die Zerrüttung
des Mietverhältnisses ohne nachweisba-
res pflichtwidriges Verhalten der Mieter
keine fristlose Kündigung rechtfertigt.
Außerdem stellte der BGH klar, dass im
Wohnraummietrecht die Grundsätze des
Gewerbemietrechts hinsichtlich der frist-
losen Kündigung wegen Zerrüttung des
Mietverhältnisses analog gelten. Dem-
nach ist eine fristlose Kündigung nur dann
gerechtfertigt, wenn die Durchführung
des Vertrags aufgrund einer Pflichtverlet-

zung der anderen Partei unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen unzumutbar
geworden ist. Das Urteil unterstreicht die
Bedeutung der Rechtssicherheit im Miet-
recht und schützt Mieter vor willkürlichen
fristlosen Kündigungen. Es betont die
Notwendigkeit, dass ein pflichtwidriges
Verhalten der Mieter vorliegen muss, um
eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen,
und stärkt somit die Position derMieter in
Konfliktfällen.
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WAS IST ZU TUN?

Aus dem Urteil ergeben sich wichtige
Implikationen für die Praxis. Vermieter
müssen sich bewusst sein, dass eine frist-
lose Kündigung aufgrund einer Zerrüt-
tung ohne konkrete Pflichtverletzungen
der Mieter rechtlich unhaltbar ist. Bei
Konflikten sollten Vermieter daher
zunächst versuchen, diese im Dialog zu
lösen oder gegebenenfalls eine ordentli-
che Kündigung in Betracht ziehen, sofern
die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt
sind. Mieter wiederum sollten sich ihrer

Rechte bewusst sein und sich nicht durch
unbegründete fristlose Kündigungen ein-
schüchtern lassen. Beide Parteien sollten
bemüht sein, Konflikte frühzeitig zu er-
kennen und zu lösen, um eine Eskalation
und die Zerrüttung des Mietverhältnisses
zu vermeiden. Bei anhaltendenKonflikten
kann eine Schlichtung über einen neu-
tralen Dritten, z.B. Mediatoren, Hausver-
waltung und Rechtsanwälte, hilfreich
sein. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Niklas Janßen

von GTW
Quelle: GTW

Grundstücksrecht. Klärt der Verkäufer
eines Hauses den Erwerber nicht über
Mängel auf, handelt er arglistig, auch
wenn er deren Ursache nicht oder nur
teilweise kennt. Er haftet für sämtliche
Ursachen der verschwiegenen Fehler.

BGH, Urteil vom 27. Oktober 2023,
Az. V ZR 43/23

Unwissenheit und Schweigen schützen
nicht vor Mängelhaftung
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DER FALL

Der Käufer erwarb einmit einem Einfami-
lienhaus bebautes Grundstück. Der nota-
rielle Kaufvertrag enthält den üblichen
Ausschluss der Sachmängelhaftung. Der
KäufermachtMängelrechte geltend, da es
bei Regen wiederholt zu Wassereintritten
auf die überdachte Terrasse kam. Er
behauptet, der Mangel sei arglistig ver-
schwiegen worden. Ein selbstständiges
Beweisverfahren hatte ergeben, dass es
für den Wassereintritt zwei voneinander
unabhängige Ursachen gibt. Zum einen
war es eine mangelhafte Abdichtung des

Kunststoffdachs zur Hauswand und zum
anderen Folienabrisse unter den Dach-
pfannen. Der Erwerber fordert die Erstat-
tung der Kosten für die Reparatur beider
Ursachen. Die Beweisaufnahme ergibt,
dass der Verkäufer Kenntnis von derman-
gelhaften Abdichtung und Wassereintrit-
ten hatte. Von den Folienabrissen wusste
er nichts. Das OLG verurteilte ihn zur
Kostenübernahme für die Abdichtung.
Zu Recht?
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DIE FOLGEN

Nein. Der BGH entschied, dass der Ver-
käufer auch für die Kosten der Reparatur
der abgerissenen Folie aufkommen muss.
Dass er keine Kenntnis hatte, entlastet ihn
nicht. Er könne sich diesbezüglich nicht
auf den Sachmängelausschluss berufen.
Der Wassereintritt selbst stellt bereits
einen Sachmangel dar. Diesen hat der
Verkäufer arglistig verschwiegen. Dem
steht nicht entgegen, dass dem Käufer die
Ursache, also der Folienabriss, unbekannt

war. Entscheidender Anknüpfungspunkt
für die Kenntnis ist der Mangel selbst
und nicht die ihn begründende Ursache.
Insofern knüpft auch der Wortlaut des
§ 444 BGB gerade nicht an eine Ursache,
sondern den „Mangel“ an. Im Ergebnis
haftet der Verkäufer daher auch für solche
Ursachen des arglistig verschwiegenen
Mangels, die er tatsächlich nicht kannte.
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WAS IST ZU TUN?

Bezüglich Mängeln in der Vertragsgestal-
tung zu Verkäufen von Bestandsimmobi-
lien ist große Vorsicht geboten. Der Ver-
käufer kann sich nicht darauf berufen,
einzelne Ursachen eines arglistig ver-
schwiegenen Mangels nicht gekannt zu
haben. Klauseln für einen Haftungsaus-
schluss, vor allem aber vereinbarte Besei-
tigungspflichten sind darauf zu prüfen, ob
für den Mangel andere Ursachen in Be-

tracht kommen, die ebenfalls in der Haf-
tung geregelt werdenmüssen. Bei Unklar-
heiten ist die geschuldete Beseitigung
konkret und abschließend zu regeln. Um-
gekehrt haben Käufer zu prüfen, ob wei-
tere Ursachen eines arglistig verschwiege-
nen Mangels vorliegen, zu denen eben-
falls eine Beseitigung verlangt werden
kann. (redigiert von Monika Hillemacher)
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